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UNTERNEHMER

STEUERBERATUNGSKOSTEN BEI VERKAUF 
VON KAPITALGESELLSCHAFTSANTEILEN 

Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen 
des Privatvermögens müssen als Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb versteuert werden, wenn der Veräußerer innerhalb der 
letzten fünf Jahre zu mindestens 1  % am Kapital der Gesell-

schaft beteiligt war. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich ent-
schieden, dass zu den abziehbaren Veräußerungskosten nicht 
die Steuerberatungskosten gehören, die für die Ermittlung des 
Veräußerungsgewinns in der Steuererklärung anfallen. Geklagt 
hatte ein Ehepaar aus Hessen, das seine Steuerberatungskosten 
im Zuge einer steuerpflichtigen Anteilsveräußerung abgezogen 
wissen wollte. In erster Instanz sah es zunächst gut aus für das 
Paar: Das Hessische Finanzgericht urteilte, dass auch mittelbar 
durch die Anteilsveräußerung veranlasste Aufwendungen als 
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Veräußerungskosten abziehbar sein müssten. Die Steuerbera-
terkosten seien davon erfasst. Der BFH erteilte dieser Sichtwei-
se jedoch eine Absage und entschied, dass zwar ein mittelbarer 
Zusammenhang für einen Kostenabzug durchaus ausreichen 
kann, das auslösende Moment für die Kostenentstehung aber 
der Veräußerungsvorgang gewesen sein muss. Letzteres war bei 
den vorliegenden Steuerberatungskosten nach Auffassung des 
BFH nicht der Fall, da sie - und jetzt wird es spitzfindig - nicht auf-
grund des Veräußerungsvorgangs selbst angefallen waren, son-
dern aufgrund der sachlichen Steuerpflicht bei Veräußerung 
und der Entscheidung, einen Steuerberater zu beauftragen.

Hinweis: Als Veräußerungsgewinn ist der Veräußerungs-
preis abzüglich der Veräußerungskosten und der Anschaf-
fungskosten der Beteiligung anzusetzen. Es gilt aber das 
Teileinkünfteverfahren, so dass für steuerliche Zwecke nur 
60 % der Wertansätze erfasst werden müssen.

HALTEN VON OLDTIMERN SCHLIESST 
ERWEITERTE GEWERBESTEUERKÜRZUNG AUS
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Hält ein Gewerbebetrieb Grundbesitz in seinem Betriebsvermö-
gen, kann er seine als Betriebsausgabe erfasste Grundsteuer 
von seinem für die Gewerbesteuer relevanten Gewerbeertrag 
abziehen. Reine Grundstücksunternehmen, die ausschließlich ei-
genen Grundbesitz verwalten und nutzen, können alternativ eine 
sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung vornehmen.  
Sie können ihren Gewerbeertrag um den Teil kürzen, der auf die 
Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesitzes entfällt, so 
dass eine Doppelbesteuerung in vollem Umfang vermieden wird.

Hinweis: Die erweiterte Grundstückskürzung bietet Grund-
stücksunternehmen einen erheblichen Steuervorteil und ist 
in der Praxis von großer Bedeutung. Sie soll eine Gleichbe-
handlung mit der - nicht der Gewerbesteuer unterliegenden 
- Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz im Privat-
vermögen herstellen.

Grundstücksunternehmen dürfen neben der Verwaltung und Nut-
zung des eigenen Grundbesitzes auch eng definierte Neben-
tätigkeiten ausüben; darüber hinausgehende Tätigkeiten lassen 
die erweiterte Gewerbesteuerkürzung aber entfallen. Der Bun-
desfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden, dass das Halten 
von Oldtimern zum Zwecke der Wertsteigerung eine unerlaub-
te Nebentätigkeit darstellt, die auch dann die erweiterte Gewer-
besteuerkürzung ausschließt, wenn mit dem Oldtimer-Investment 
keine Einnahmen erzielt werden. 

Geklagt hatte eine GmbH, deren Unternehmensgegenstand das 
Verwalten und Nutzen von ausschließlich eigenem Grundbesitz 
oder eigenem Kapitalvermögen sowie das Halten von Beteiligun-
gen an anderen Gesellschaften und anderen Wertanlagen war. 
Im Anlagevermögen hatte die Klägerin unter anderem zwei Old-
timer gehalten, die sie als Wertanlage mit Gewinnerzielungsab-
sicht angeschafft hatte. Mit den Oldtimern wurden jedoch keine 
Einnahmen erzielt. 

Der BFH erklärte, dass es nicht darauf ankommt, ob eine (Ne-
ben-)Tätigkeit entgeltlich ausgeübt wird; auch unentgeltliche 
(Neben-)Tätigkeiten können die Möglichkeit der erweiterten Ge-
werbesteuerkürzung entfallen lassen. Die Richter leiteten dieses 
Ergebnis aus dem Wortlaut und der Systematik des Gewerbe-
steuergesetzes ab. Dass unentgeltliche Tätigkeiten unbeacht-
lich sind, gibt der Gesetzeswortlaut nicht her. Die Regelung soll 
zudem nur ausschließlich den Unternehmen die erweiterte Kür-
zung gewähren, die kraft ihrer Rechtsform gewerbliche Einkünfte 
erzielen und ausschließlich eigenen Grundbesitz (oder neben 
eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen) verwalten und 
nutzen. Ihre Tätigkeit darf also nicht über den Rahmen einer pri-
vaten Vermögensverwaltung hinausgehen.

HOFBRENNEREI: PAUSCHALBESTEUERUNG 
GILT NICHT FÜR OBSTLER & CO.

Wer glaubt, dass Landwirte ihre selbstgebrannten Schnäpse 
- quasi als Agrarprodukt - pauschal umsatzversteuern können, 
liegt falsch: Die Lieferung von alkoholischen Flüssigkeiten un-
terliegt grundsätzlich der Regelbesteuerung. Das Finanzgericht 
Baden-Württemberg (FG) hat in einem wegweisenden Urteil ent-
schieden, dass Herstellung und Verkauf von Alkohol durch 
Landwirte mit angeschlossener Brennerei nicht der Pau-
schalbesteuerung nach § 24 Umsatzsteuergesetz unterliegen, 
sondern mit dem regulären Umsatzsteuersatz von 19 % zu ver-
steuern sind.

Der Kläger im Besprechungsfall baute Obst an, das er teilweise 
verkaufte und teilweise zu alkoholischen Getränken verarbeitete. 
Die sensorisch besten Brände füllte er selbst ab und verkaufte sie 
an Laufkundschaft und Hofläden, den Rest lieferte er als Rohal-
kohol an Großhändler. Für die Jahre 2015 bis 2018 unterwarf er 
zunächst die Entgelte aus dem Verkauf der selbst hergestellten 
Brände an Endabnehmer der Pauschalsteuer von 8,3 % und die 
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Entgelte aus den Lieferungen von Rohalkohol an Großhändler 
dem Regelsteuersatz von 19 %. Ein später gestellter Antrag, die 
Pauschalbesteuerung auf alle Umsätze auszuweiten, wurde vom 
Finanzamt abgelehnt und auch vom FG bestätigt.

Das FG begründete seine Entscheidung damit, dass destillier-
ter Alkohol kein landwirtschaftliches Erzeugnis im Sinne des 
europäischen Mehrwertsteuerrechts sei und die Herstellung von 
Rohalkohol aus Obstmaische keine landwirtschaftliche Verarbei-
tung darstelle. Die Brennerei sei auch kein landwirtschaftlicher 
Nebenbetrieb, da die Destillation mit Mitteln erfolge, die in land- 
oder forstwirtschaftlichen Betrieben üblicherweise nicht einge-
setzt würden. Der Destillationsprozess sei auch keine unter die 
Steuervergünstigung fallende landwirtschaftliche Dienstleistung, 
da er ein Endprodukt erzeuge, das mit dem Ausgangsprodukt 
Obst nur noch wenig gemein habe. 

Entscheidend sei zudem, dass es nicht auf einen eventuell nach-
gelagerten zweiten Destilliervorgang durch einen Großhändler 
ankomme. Bereits die erste Destillation entfremde das Produkt 
so stark vom ursprünglichen landwirtschaftlichen Erzeugnis, 
dass die Umsätze der Brennerei der vollen Umsatzsteuerpflicht 
unterlägen. Historische Traditionen wie die lange bestehende 
Praxis von Brennereien auf den Höfen änderten daran nichts.

ARBEITGEBER UND 
ARBEITNEHMER

E-DIENSTWAGEN ZU HAUSE AUFLADEN: 
WAS KÖNNEN ARBEITGEBER ERSTATTEN?
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In Zeiten fortschreitender Elektromobilität kommen auch Arbeit-
nehmer immer häufiger mit einem E-Auto zur Arbeit. Arbeitgeber 
können ihnen hier einen besonderen Benefit bieten, indem sie 
ihnen auf dem Firmengelände kostenlos Ladestationen und 
Strom zum Aufladen zur Verfügung stellen.

Arbeitnehmer können sowohl ihre privaten E-Autos als auch 
ihre privat mitgenutzten E-Dienstwagen lohnsteuerfrei beim 
Arbeitgeber auftanken - der kostenlos überlassene Ladestrom ist 
kein geldwerter Vorteil. Wichtig ist aber, dass die Ladesäule orts-

fest auf dem Betriebsgelände des Arbeitgebers oder eines ver-
bundenen Unternehmens steht und der Ladevorteil zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird.

Nutzt der Arbeitnehmer zum Aufladen seinen privaten Strom 
zu Hause, gilt folgende Unterscheidung: Stromkostenerstattun-
gen des Arbeitgebers für das Aufladen privater E-Autos sind 
steuerpflichtiger Arbeitslohn. Erstattungen für das Aufladen 
privat mitgenutzter E-Dienstwagen konnten bislang hingegen 
vom Arbeitgeber über lohnsteuerfreie Pauschalen (zwischen 
15 € und 70 € pro Monat) steuerfrei erstattet werden. Das Bun-
desfinanzministerium hat diese Pauschalen nun mit Wirkung 
ab 2026 gestrichen. Wollen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern pri-
vaten Ladestrom für E-Dienstwagen erstatten, ist nun die folgen-
de, aufwendigere Berechnung nötig:

	● Schritt 1 (Strommenge ermitteln): Zunächst muss der Ar-
beitnehmer die verbrauchte Strommenge mittels eines geson-
derten statischen oder mobilen Stromzählers ermitteln (z.B. an 
Wallbox oder im Fahrzeug).

	● Schritt 2 (Strompreis ermitteln): Zur Ermittlung der Kosten 
muss dann in der Regel der individuelle (feste) Strompreis 
herangezogen werden, der laut Vertrag des Arbeitnehmers 
mit dem Stromanbieter gilt (kWh-Einkaufspreis zuzüglich des 
anteiligen Grundpreises). Bei dynamischen Stromtarifen dür-
fen die durchschnittlichen monatlichen Kosten je kWh samt 
Grundpreis zugrunde gelegt werden. Nutzt der Arbeitneh-
mer den Strom aus seiner privaten Photovoltaik-Anlage, darf 
ebenfalls auf den vertraglichen Stromkostentarif des Arbeit-
nehmers abgestellt werden. Zur Vereinfachung dürfen in allen 
Fällen auch die Gesamtdurchschnittsstrompreise für private 
Haushalte zugrunde gelegt werden, die das Statistische Bun-
desamt halbjährlich veröffentlicht. Maßgeblich ist der (auf volle 
Cent abgerundete) Wert, den das Bundesamt inklusive Steu-
ern, Abgaben und Umlagen für einen Jahresverbrauch von 
5.000 kWh bis unter 15.000 kWh angibt. Für 2025 liegt dieser 
Wert bei 0,34 € pro kWh.

WERBUNGSKOSTEN: ERSTE TÄTIGKEITSSTÄTTE 
EINES HAFENARBEITERS

Als Arbeitnehmer können Sie notwendige Aufwendungen, die 
im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit stehen, im 
Rahmen der Einkommensteuererklärung als Werbungskosten  
geltend machen. Allerdings berücksichtigt das Gesetz bereits au-
tomatisch eine Werbungskostenpauschale von 1.230 €. Darunter 
fallen unter anderem die Kosten für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte, Fortbildungen im Zusammenhang 
mit dem ausgeübten Beruf oder auch Auswärtstätigkeiten. 

Im Streitfall war nicht klar, ob und wo eine erste Tätigkeitsstät-
te des Klägers vorliegt. Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) 
musste entscheiden, welche Werbungskosten berücksichtigt 
werden können. Der Kläger ist als Hafenmitarbeiter bei der Auto-

02/2026 - 3 -



terminal Z GmbH & Co. KG angestellt und zuständig für techni-
sche Probleme an Fahrzeugen aller Art. Er betritt das Gebiet des 
Autoterminals Z arbeitstäglich über die A-Straße und begibt sich 
sodann zum Gebäude Y im Nordhafen. Dort erhält er seine Ta-
gesorder und bestückt sein Fahrzeug. Von diesem Standort aus 
fährt er an seine jeweiligen Einsatzorte meist innerhalb, teilweise 
aber auch außerhalb des Autoterminals Z. Anschließend fährt 
er innerhalb seiner Arbeitszeit von acht Stunden wieder zum 
Gebäude Y zurück, fertigt dort seine Berichte an und beendet 
dort auch seine Arbeit. In der Einkommensteuererklärung 2022 
machte der Kläger Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeits-
stätte (A-Straße) sowie Verpflegungsmehraufwendungen für 165 
Tage geltend, an denen er jeweils mehr als acht Stunden von 
seiner ersten Tätigkeitsstätte abwesend gewesen sei. Letztere 
erkannte das Finanzamt nicht an. 

Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Erste Tätigkeitsstätte 
ist die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, der 
der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist - entweder durch ar-
beitsrechtliche Festlegungen oder organisatorische Weisungen. 
Nach Auffassung des Gerichts war Gebäude Y die erste Tätig-
keitsstätte des Klägers. Er war dieser arbeitsrechtlich zugeord-
net und musste seine Arbeit dort täglich beginnen und beenden. 
Zudem hat der Kläger eine Abwesenheit von mehr als acht Stun-
den von dieser ersten Tätigkeitsstätte weder vorgetragen noch 
belegt. Aus seinen Ausführungen ergab sich vielmehr, dass er 
das Gebäude Y auch bei Einsätzen außerhalb des Autoterminals 
innerhalb seiner regulären Arbeitszeit von acht Stunden wieder 
ansteuert, um von dort nach Hause zu fahren. Daher konnten 
keine Verpflegungsmehraufwendungen gewährt werden.

HAUSBESITZER

KEINE NACHTRÄGLICHE HERABSETZUNG 
DER GRUNDERWERBSTEUER

©
 P

ut
ta

ch
at

 - 
st

oc
k.

ad
ob

e.
co

m
©

 P
ut

ta
ch

at
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Wenn Sie ein Grundstück kaufen, fällt Grunderwerbsteuer an. 
Deren Höhe richtet sich nach dem Wert des Grundstücks und 
sie beträgt - abhängig vom Bundesland - zwischen 3,5 % und  
6,5 % des Kaufpreises. Wird das Grundstück zusammen mit ei-
nem bereits errichteten Haus gekauft, ist es natürlich mehr wert 

als ohne Bebauung. Im Streitfall wurde ein Vertrag abgeschlos-
sen, wonach ein Grundstück mit noch zu bauendem Haus vom 
Veräußerer erworben wurde. In diesem Fall ist der gesamte Kauf-
preis, also für Grundstück und Haus, als Bemessungsgrundlage 
der Grunderwerbsteuer zu berücksichtigen. Aber was ist, wenn 
sich die Bemessungsgrundlage später ändert? Das Finanzge-
richt München (FG) musste entscheiden, ob sich dann auch die 
Grunderwerbsteuer ändert.

Die A-GmbH war Eigentümerin eines Grundstücks. Im Februar 
2019 wurde zugunsten der B-GmbH eine Baugenehmigung für 
den Neubau zweier Doppelhäuser auf diesem Grundstück erteilt. 
Die Kläger schlossen im August 2019 mit der B-GmbH einen Re-
servierungsvertrag. Mit Kaufvertrag vom November 2019 erwar-
ben sie von der Veräußerin jeweils zu hälftigem Miteigentumsan-
teil das Grundstück zum Kaufpreis von 631.874 €. Im Dezember 
2019 setzte das Finanzamt gegen die beiden Kläger aus einer 
hälftigen Bemessungsgrundlage in Höhe des Grundstückskauf-
preises Grunderwerbsteuer in Höhe von jeweils 17.150 € fest. 
Im August 2020 kündigten die Kläger gegenüber der ursprüng-
lichen Generalunternehmerin den Bauvertrag (unter anderem 
wegen des angekündigten Insolvenzantrags) und forderten die 
Rückzahlung der bereits geleisteten Zahlungen. Kurz darauf 
unterzeichneten sie einen neuen Bauvertrag mit einer anderen 
Generalunternehmerin. Dadurch verringerten sich die Baukosten 
gegenüber dem ursprünglichen Vertrag. Daher stellten die Kläger 
einen Antrag auf Herabsetzung der Grunderwerbsteuer - ohne 
Erfolg. 

Das FG entschied, dass eine Aufhebung des ursprünglichen 
Gebäudeerrichtungsvertrags keine nachträgliche Herabset-
zung der Grunderwerbsteuer ermöglicht. Eine nachträgliche 
Aufhebung des Bauvertrags und der Neuabschluss mit einem 
anderen Vertragspartner können zu keiner niedrigeren Grund-
erwerbsteuer führen, wenn der Erwerber aus seiner bereits be-
stehenden Bindung faktisch nicht entlassen worden sei. Eine  
Steuerherabsetzung wäre nur dann möglich, wenn die Aufhebung 
des Vertrags allein durch den Konkurs des ersten Vertrags-
partners ausgelöst worden wäre. Dies war hier jedoch nicht der 
Fall, da der Vertrag bereits vor einer Insolvenz gekündigt wurde.

GRUNDSTÜCKSÜBERTRAGUNG AUF 
PERSONENGESELLSCHAFT

Bei der Übertragung von Immobilien muss in Deutschland eine 
Grunderwerbsteuer zwischen 3,5 % und 6,5 % gezahlt werden 
- der Prozentsatz variiert je nach Bundesland. Werden Immo-
bilien vererbt, ist der Erwerb eines zum Nachlass gehörenden 
Grundstücks durch einen Miterben zur Teilung des Nachlasses 
allerdings von der Grunderwerbsteuer  ausgenommen. Der Er-
werb eines Miterben von einer Erbengemeinschaft soll grund-
erwerbsteuerlich im Ergebnis genauso behandelt werden wie der 
(ebenfalls steuerbefreite) Immobilienerwerb durch einen Al-
leinerben oder Vermächtnisnehmer. Über die Steuerfreistel-
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lung soll eine Doppelbelastung mit Grunderwerb- und Erbschaft-
steuer vermieden werden. 

Der Bundesfinanzhof hat kürzlich entschieden, dass die Übertra-
gung eines Grundstücks von einer Erbengemeinschaft auf eine 
Personengesellschaft bei Teilung des Nachlasses nur anteilig 
von der Grunderwerbsteuer befreit ist - und zwar zu dem 
Anteil, zu dem ein Miterbe an der erwerbenden Personengesell-
schaft beteiligt ist. Die Steuerbefreiung ist nach dem Urteil jedoch 
insoweit nicht zu gewähren, als sich der Anteil des Miterben an 
der Personengesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Übergang des Grundstücks vermindert.

Hinweis: Um bei der Auseinandersetzung einer Erbenge-
meinschaft den Anfall der Grunderwerbsteuer zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, frühzeitig steuerfachkundigen Rat einzu-
holen. In der steuerlichen Praxis lauern viele Fallstricke, die 
ohne fundierte steuerrechtliche Einordnung häufig nicht er-
kannt werden können.

ALLE STEUERZAHLER

MINDESTLOHN UND MINIJOBGRENZE 
STEIGEN IM NEUEN JAHR ERHEBLICH

Gute Nachrichten für Beschäftigte im unteren Lohnsektor: Der 
Mindestlohn ist zum 01.01.2026 von 12,82 € auf 13,90 € pro Zeit-
stunde angehoben worden - ein Plus von 8,42 %. Arbeitgeber 
und Gewerkschaften hatten in der Mindestlohnkommission lange 
um die nächsten Erhöhungsschritte gerungen. Zum 01.01.2027 
wird der Mindestlohn schließlich weiter auf 14,60 € pro Stunde 
steigen, was eine Anhebung um weitere 5,04 % darstellt. 

Da der Mindestlohn auch für Minijobs gilt, ist die Verdienstgren-
ze für Millionen Minijobber zu Jahresbeginn automatisch von 
556 € auf 603 € pro Monat gestiegen; ab 2027 dürfen Minijobber 
dann 633 € pro Monat verdienen. 

Hinweis: Minijobber dürfen in einzelnen Monaten des Jah-
res auch über den genannten Verdienstgrenzen liegen, so-
fern sie diese insgesamt für das Arbeitsjahr durchschnittlich 
einhalten.

Ein Minijob hat unter anderem steuerliche Vorteile, da nur 2 % 
pauschale Lohnsteuer fällig werden. In der Regel übernimmt 
der Arbeitgeber die pauschale Lohnsteuer. Der Verdienst aus ei-
nem Minijob muss bei gewählter pauschaler Lohnversteuerung 
zudem nicht mehr in der Einkommensteuererklärung angegeben 
werden. Minijobber müssen zudem keine Beiträge für Kran-
ken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zahlen. Nur für 

die Rentenversicherung müssen sie einen Teil der Beiträge selbst 
übernehmen; sie können sich allerdings von den Pflichtbeiträgen 
befreien lassen.

PRIVATE RENTENVERSICHERUNG: ALLES 
AUF EINMAL ODER LIEBER MONATLICH?
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Bei einer privaten Rentenversicherung können Sie oft wählen, 
ob Sie sich den Versicherungsbetrag auf einmal auszahlen las-
sen oder eine monatliche Rente beziehen möchten. Bei dieser 
Entscheidung sollten Sie nicht nur die steuerlichen Auswirkun-
gen im Blick haben, sondern auch Ihren tatsächlichen Finanz-
bedarf: Benötigen Sie das Geld sofort oder ist ein regelmäßiges 
Einkommen in der Zukunft sinnvoller? Das Finanzgericht Berlin-
Brandenburg (FG) hatte sich mit der Frage zu befassen, wie eine 
solche Rentenauszahlung steuerlich zu behandeln ist. 

Die Klägerin erzielte im Jahr 2023 Einkünfte aus mehreren Ren-
tenversicherungen. Darunter war auch eine monatlich gezahlte 
private Rente, deren in 2003 geschlossener Versicherungsver-
trag entweder eine lebenslange Altersrente oder eine einmalige 
Kapitalauszahlung vorsah. Zu Rentenbeginn im Jahr 2022 ent-
schied sich die Klägerin für die lebenslange monatliche Rente. 
Gegen den in 2024 ergangenen Steuerbescheid legte sie Ein-
spruch ein. Sie war der Ansicht, dass die Rente nicht mit einem 
Ertragsanteil von 18 %, sondern als Kapitaleinkünfte besteu-
ert werden müsse. Die Klage vor dem FG war unbegründet. Die 
Rente wurde zu Recht als sonstige Einkünfte und nicht als Ein-
künfte aus Kapitalvermögen berücksichtigt. Bei der Rente der 
Klägerin handele es sich um eine Leibrente, deren Auszahlung 
vom Lebensalter der Klägerin abhängig sei. Durch die Ertragsan-
teilsbesteuerung werde die Klägerin mit allen Steuerpflichtigen 
gleichgestellt, die einen Kapitalwert - unabhängig davon, ob die-
ser aus versteuertem oder unversteuertem Einkommen stamme 
- bis zum Lebensende verrenten ließen. Zwar erfülle die Rente 
im Wesentlichen die Voraussetzungen der Besteuerung als  
Kapitalvermögen, jedoch führe die Entscheidung der Klägerin zu-
gunsten einer Verrentung und damit gegen eine einmalige Kapi-
talauszahlung dazu, dass die Vorschriften über Kapitaleinkünfte 
nicht anwendbar seien. Daher sei die Rente jährlich mit ihrem 
Ertragsanteil zu besteuern.
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EHRENAMT: NICHT JEDE 
AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG IST STEUERFREI

Viele Tätigkeiten in Vereinen oder Gemeinden werden nicht 
gegen Entgelt erbracht, sondern als Ehrenamt ausgeübt. Dafür 
braucht es Menschen, die bereit sind, sich für die Gemeinschaft 
zu engagieren. Für manche Tätigkeiten erhält man allerdings eine 
Erstattung der durch das Ehrenamt entstehenden Aufwendun-
gen. Im Steuerrecht gibt es die Ehrenamtspauschale, durch die 
ein bestimmter Teil dieser Erstattung steuerfrei bleibt. Doch was 
gilt, wenn jemand mehrere Ehrenämter ausübt? Erhöht sich dann 
die Pauschale? Das Finanzgericht Sachsen (FG) musste sich mit 
dieser Frage befassen.

Die Klägerin wurde zusammen mit ihrem Mann zur Einkom-
mensteuer veranlagt. Sie war ehrenamtliche Ortsvorsteherin 
des Ortsteils A der Gemeinde B und zugleich Mitglied des Ort-
schaftsrats. Hierfür erhielt sie eine Aufwandsentschädigung von 
insgesamt 5.152  €. Das Finanzamt (FA) berücksichtigte davon 
lediglich 2.496 € als steuerfrei und den Rest als Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit. 

Die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die gezahlte Auf-
wandsentschädigung fällt grundsätzlich unter die Ehrenamts-
pauschale, da sie aus öffentlichen Mitteln stammt. Der Klägerin 
entstanden als Ortsvorsteherin jedoch keine nachweisbaren 
Aufwendungen in Höhe der erhaltenen Entschädigung. Ob die 
Entschädigung den tatsächlichen Aufwand des Empfängers 
übersteigt, bemisst sich danach, ob Personen in gleicher 
dienstlicher bzw. ehrenamtlicher Stellung im Durchschnitt der 
Jahre Aufwendungen etwa in Höhe der Aufwandsentschädigung 
erwachsen.

Nach diesen Grundsätzen war die im Streitjahr 2020 gezahl-
te Aufwandsentschädigung von 200  € monatlich, also 2.400  € 
jährlich, als steuerfrei zu behandeln. Das FA hatte sogar einen 
höheren Betrag berücksichtigt, was das FG allerdings nicht zu-
ungunsten der Klägerin korrigieren durfte. Ein noch höherer steu-

erfreier Betrag war jedoch nicht gerechtfertigt. Die Tätigkeit als 
Ortschaftsrätin begründete keinen zusätzlichen Anspruch auf 
eine weitere steuerfreie Entschädigung. Die Doppelfunktion führt 
daher nicht zu einer kumulativen Anwendung der Steuerfreibeträ-
ge für Ortsvorsteher und für Ortschaftsräte.

Hinweis: Sie bekleiden ein Ehrenamt und erhalten eine Auf-
wandsentschädigung? Wenn Sie Details zur Steuerfreiheit 
wissen möchten, fragen Sie uns!

ZAHLUNGSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG

(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- und Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

10.02.2026 (*13.02.2026)
•	 Umsatzsteuer zzgl. 1/11 der Vorjahressteuer 

bei Dauerfristverlängerung
(Monatszahler)

•	 Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt
(Monatszahler)

16.02.2026 (*19.02.2026)
•	 Gewerbesteuer
•	 Grundsteuer

25.02.2026
•	 Sozialversicherungsbeiträge
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den be-
handelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.
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